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KONTAKT

ADRESSE
Königstraße 10-14

99510 Apolda
 

info@guv-untere-ilm.de
www.guv-untere-ilm.de

VERBANDS-
GEBIET

Eine interaktive Karte und weitere
Informationen finden Sie unter:
guv-untere-ilm.de/verbandsgebiet

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere
Mitarbeiter jederzeit gern zur Verfügung.

Geschäftsführer
Leon Gläßer

 

Verbandsvorsteher
Rüdiger Eisenbrand

TELEFON
(03644) 539-120

FAX
(03644) 539-140
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AUFGABEN
Erhaltung und Förderung der
ökologischen Funktionsfähigkeit der
Gewässer
Böschungsmahd, Gehölzpflege,
Sohlräumung
Erhaltung des Gewässerbettes
Sicherung eines ordnungsgemäßen
Wasserabflusses

Die Unterhaltung der Gewässer erster
Ordnung (Ilm, Saale) unterliegt dem
Freistaat Thüringen.

Am Ettersberg, Apolda, Bad Berka, Bad
Sulza, Blankenhain, Bucha (b. Jena),

Buchfart, Buttstädt, Döbritschen, Dornburg-
Camburg, Eberstedt, Frankendorf,

Grammetal, Großheringen,
Großschwabhausen, Hainichen,

Hammerstedt, Hetschburg, Ilmtal-
Weinstraße, Jena, Kapellendorf, Kiliansroda,

Kleinschwabhausen, Lehesten, Lehnstedt,
Magdala, Mechelroda, Mellingen, Milda,

Niedertrebra, Obertrebra, Oettern,
Rannstedt, Schmiedehausen, Tonndorf,

Umpferstedt, Vollersroda, Weimar,
Wiegendorf, Zimmern

DER VERBAND
ÜBER UNS
Durch die Novellierung des Thüringer
Wassergesetzes (ThürWG) wurden vom Freistaat
Thüringen 20 neue Gewässerunterhaltungsverbände
gegründet. Damit ist der GUV Untere Ilm seit dem
01.01.2020 als Dienstleister für die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung in seinem
Verbandsgebiet tätig.

EINZUGSGEBIET

Unser Verbandsgebiet erstreckt sich von
Großheringen bis München (Bad Berka) und
von Buttstädt bis Zimmern. Das Einzugsgebiet
umfasst ca. 360 Kilometer Gewässer
zweiter Ordnung. Der
Gewässerunterhaltungsband Untere Ilm
besteht aus insgesamt 
40 Mitgliedskommunen.

ZUSTÄNDIGKEITEN
UND FINANZIERUNG
Die Finanzierungsgrundlagen sind in der Verwaltungsvorschrift zur Finanzierung der
Gewässerunterhaltung (VV-GUzO) geregelt. Die nachfolgende Tabelle dient nur der Übersicht.

MITGLIEDSGEMEINDEN

Aufgabe Ausführung Finanzierung Bemerkungen

Unterhaltung Gewässer
zweiter Ordnung

Unterhaltung kommunaler
Hochwasserschutzanlagen

Gewässerausbau

Anlagen-
unterhaltung

Gewässer-
unterhaltung

weitere Anlagen

GUV

GUV

GUV

Kommune

GUV

Eigentümer/
Betreiber

(z.B. Kommune)

GUV

Freistaat

Kommune

Kommune

Kommune

Freistaat

Eigentümer/
Betreiber

(z.B. Kommune)

VV-GUzO B.I.4.1 regelt Finanzierungsgrundlage, 
siehe Informationsblatt zur Abrechnungs- und
Finanzierungsgrundlage

z.B. Deiche

wenn UWB an GUV anordnet (§35 ThürWG)

genehmigungspflichtig gem. §68 ThürWG
(Längs-/Querbauwerke, z.B. Abstürze, Schwellen)
Herstellung, Beseitigung, wesentliche Umgestaltung eines
Gewässers oder seiner Ufer

Bedingung: Anlage dient dem Zweck der
Gewässerunterhaltung gem. §39 WHG bzw. §30 ThürWG

verkehrliche, städtebauliche, private Zwecke
(z.B. Ufermauern, Verrohrungen  , Löschwasserteiche)

nach Abstimmung kann Beauftragung an GUV erfolgen

1)

1)

2)

GU beschränkt sich auf Spülen, Kontrolle, Beräumung Ein- und Ausläufe2)


